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Satzung des Reit- und Fahrvereins Bad Soden-Salmünster e.V. 

 

§1 
 

Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 

Der Verein Reit- und Fahrverein Bad Soden-Salmünster e.V. mit Sitz in 63628 Bad Soden Salmünster, 

Spessartstraße 6, ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Hanau eingetragen. Der Verein verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke" der Abgabeordnung. Der Verein ist Mitglied im Hessischen Reit- und Fahrverband e.V., 

Dillenburg / Pferdesportverband Hessen e.V. und im Landessportbund Hessen e.V. 

§2 

 
Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 

1. Abhaltung regelmäßiger Trainings- und Übungsstunden zur Erlernung des Reitsports 
2. Beteiligung an den Reitturnieren des Hessischen Reitverbandes 
3. Unterhaltung von Kinder- und Jugendsportgruppen zur Nachwuchsgewinnung für den 

Reitsport 
4. Durchführung von Informationsveranstaltungen über den Reitsport 
5. die Ausbildung von Reiter und Pferd in allen Disziplinen 
6. die Vertretung der Mitglieder gegenüber den Behörden und Organisationen auf der Ebene der 

Gemeinde und im Kreisreiterbund 

 Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

 Es darf keine Person durch Ausgaben. die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 

http://www.rfv-samuenster.de/


§3 
 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 

§4 

 
Mitgliedschaft 

Der Verein hat:  

 ordentliche Mitglieder 

 Ehrenmitglieder 

 Jugendmitglieder 

Ordentliche Mitglieder können alle Personen werden, die bereit sind die Bestrebungen des Vereins 

zu unterstützen und vorbehaltlos die Satzung des Vereins anzuerkennen. Die 

Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes verdienten Mitgliedern und anderen 

Persönlichkeiten, die den Reit- und Fahrsport und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben und 

seit mindestens zehn Jahren Mitglied des Vereins sind, die Ehrenmitgliedschaft verleihen. 

§5 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. Die schriftliche 

Beitrittserklärung ist an den Vorstand des Vereins zu richten, bei Kindern und Jugendlichen bedarf 

sie der schriftlichen Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters. Über die Aufnahme entscheidet der 

Vorstand, wozu eine dreiviertel Mehrheit erforderlich ist. Die Aufnahme kann ohne Angaben von 

Gründen abgelehnt werden. Bei der Aufnahme ist ein einmaliger Aufnahmebeitrag zu entrichten. 

Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und Ordnungen 

des Kreisreiterverbandes, des Regionalverbandes, des Landesverbandes und der FN. 

§6 

 
Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

 durch Tod 

 durch Austritt, der schriftlich bis zum 30.09 des jeweiligen Kalenderjahres zu erklären ist. 

 durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis wenn ein Mitglied 

1. seine Beitragspflicht trotz erfolgter, schriftlicher Mahnung länger als 12 Monate 

nicht nachkommt 
2. sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht erfüllt hat. 

 durch Ausschluss (gemäß § 12). 
 



§7 

 
Rechte der Mitglieder 

Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder sind berechtigt, an den Mitgliederversammlungen 

teilzunehmen, Anträge zu stellen und an Abstimmungen und Wahlen durch Ausübung ihres 

Stimmrechtes mitzuwirken. Sie besitzen nach Vollendung des 16. Lebensjahres das Stimm- und 

Vorschlagerecht. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres sind die Mitglieder für Organe des 

Vereins wählbar. Vor Vollendung des 16. Lebensjahres darf der gesetzliche Vertreter für das 

Mitglied abstimmen. Der gesetzliche Vertreter hat so viele Stimmen, wie er Mitglieder vertritt, 

darüber hinaus auch seine Eigene, sollte er selbst Mitglied sein. 

Alle Mitglieder haben das Recht, sämtliche durch die Satzung gewährleisteten Einrichtungen des 

Vereins zu benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

§8 
 

Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet:  

 Den Verein in seinen sportlichen Bestrebungen zu unterstützen 

 Den Anordnungen des Vorstandes und der von ihm bestellten Organe in 

allen Vereinsangelegenheiten unbedingt Folge zu leisten 

 Die Beiträge pünktlich zu bezahlen 

 Das Vereinseigentum schonend und pfleglich zu behandeln 

 Zur Pflege und Verbesserung der Vereinseinrichtungen und Koppeln, sowie bei der 

Durchführung Sportlicher Veranstaltungen eine Arbeitsleistung zu erbringen. Bei nicht 

erbringen der Arbeitsleistung muss diese durch einen Geldbetrag abgelöst werden. 

Beides festgelegt durch die Mitgliederversammlung und einzusehen in der 

Gebührenordnung des Vereins. 

Die Arbeitsleistung ist von allen aktiven Mitgliedern ab vollendetem 16. Lebensjahr oder 

deren gesetzlichen Vertretern abzuleisten. Bis zum 16. Lebensjahr erbringen die 

gesetzlichen Vertreter die Arbeitsleistung. 

Aktive Mitglieder in diesem Sinne sind, Mitglieder die in der Reitschule des Vereins 

Reitunterricht nehmen, Mitglieder die ihr Pferd im Stall des Vereinssitzes eingestallt 

haben, Mitglieder die aktiv mit einer Turnierlizenz über den RFV BSS e.V. an Turnieren 

teilnehmen. 

 

 

 



§9 

 
Verpflichtung gegenüber dem Pferd 

 Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets die 

Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere 

 die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen 

und verhaltens- und tierschutzgerecht unterzubringen, 

 den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen 

 die Grundsätze verhaltens- und tierschutzgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d.h. ein 

Pferd nicht unreiterlich zu behandeln, z.B. zu quälen, zu misshandeln oder unzulänglich 

zu transportieren. 

Auf Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) der 
 

Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. Verstöße gegen die 

dort aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können gemäß § 921 LPO mit Verwarnung, 

Geldbußen und/oder Sperren geahndet werden. Außerdem können dem Mitglied die Kosten des 

Verfahrens auferlegt und die Entscheidung veröffentlicht werden. Verstöße gegen das Wohl des 

Pferdes können durch LPO-Ordnungsmaßnahmen auch geahndet werden, wenn sie sich außerhalb des 

Turnierbetriebes ereignen. 

§10 

 
Mitgliedsbeitrag 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und des Aufnahmebeitrages werden von der ordentlichen 

Mitgliedsversammlung festgesetzt. Sonderbeiträge können als Umlagen nur auf Beschluss einer 

Mitgliederversammlung erhoben werden und zwar nur für Zwecke. die der Erfüllung der 

gemeinnützigen Vereinsaufgaben dienen. Eine Änderung der Beiträge ist keine Satzungsänderung. 

§11 

 
Versicherung und Haftung 

Alle Mitglieder sind gegen Sportunfälle über den Landessportbund Hessen e.V. versichert. Die 

Mitglieder sind verspflichtet, Sportunfälle innerhalb von drei Tagen dem Schriftführer des Vereins 

schriftlich zu melden. Pferde, die an Vereinsveranstaltungen teilnehmen, müssen 

Haftpflichtversichert sein. 

§12 

 
Vereinsausschluss 

Durch den Vorstand können Mitglieder nach Verwarnung oder schriftliche, Verweis ausgeschlossen 

werden. 



Gründe hierfür können sein:  

 grober Verstoß gegen die Vereinssatzung 

 Unterlassung oder Handlungen, die sich gegen den Verein, seine Zwecke und Aufgaben oder 

sein Ansehen auswirken und die im besonderen Maße und Belange der Reiterei schädigen: 

 Nichtbeachtung von Beschlüssen und Anordnungen der Vereinsorgane und 

 unehrenhaftes Verhaltens innerhalb oder außerhalb des Vereins. 

Für den Ausschluss ist eine Mehrheit von dreiviertel der stimmberechtigten Mitglieder des 

Vorstandes notwendig. Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Ausgeschlossenen innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen, nach Zustellung des Ausschlussbescheides, das Recht der Berufung zu. 

Die dann vom Vorstand einzuberufende Mitgliederversammlung, stimmt erneut über den Sachverhalt 

ab, diese Entscheidung ist endgültig. Von dem Zeitpunkt ab, an dem das auszuschließende Mitglied 

von der Einleitung des Ausschlussverfahrens in Kenntnis gesetzt wird, ruhen die 

Mitgliedschaftsrechte und das Mitglied ist verpflichtet, alle in seiner Verwahrung befindlichen 

vereinseigenen Gegenstände, unverzüglich an den Vorstand zurück zu geben. 
 

 

§13 

 
Organe des Vereins 

1. der Vorstand (§13) 
2. die Mitgliederversammlung (§14) 

Vorstand  

Der Verein wird vom Vorstand geleitet 

Der Vorstand besteht aus:  

 dem 1. Vorsitzenden 

 dem 2.Vorsitzenden 

 dem Kassenführer 

 dem Schriftführer 

 dem Jugendwart 

 dem Sportwart 

 dem Pressewart 

 dem Vergnügungswart 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. Vorsitzende jeweils in Gemeinschaft mit einem 

anderen Mitglied des Vorstandes. Im Falle seiner Verhinderung wird er von dem 2. Vorsitzenden 

vertreten, ohne dass die Verhinderung nachgewiesen zu werden braucht. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus, ist 

von der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchzuführen; scheiden der 

Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende während ihrer Amtszeit aus, ist innerhalb von 

zwei Monaten die Mitgliederversammlung einzuberufen, die die Ergänzungswahl durchführt. 

Mitglieder des Vorstandes können sich in dieser Eigenschaft nicht durch andere Personen 

vertreten lassen. 

Der Vorstand muss zur Besprechung wichtiger Fragen zusammenkommen und ist 

beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden 

mit einfacher Mehrheit erfasst. Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen, in dem die 

Beschlüsse wörtlich aufzunehmen sind. Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. Alle 



Beschlüsse sind grundsätzlich in Sitzungen herbeizuführen. 
Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt worden 

ist. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach den Beschlüssen der Richtlinien der 

Mitgliederversammlung. 
Erklärungen des Vereins werden im Namen des Vorstandes durch den 1. Vorsitzenden 

abgegeben. Aufgaben des Vorstandes sind 

- die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse 

- die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht 

der Mitgliederversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, und 
- die Führung der laufenden Geschäfte 

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus den 1. Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und dem 

Kassenwart. 

 

§14 

 
Zahlungen an Vorstandsmitglieder des Vereins 

Vorstandsmitgliedern des Vereins kann im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Verein 

eine angemessene Vergütung und der Ersatz entstandener Aufwendungen gezahlt werden. 

§15 

 
Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung ist die ordnungsgemäße, durch den Vorstand einberufene, 

Versammlung aller ordentlichen und Ehrenmitglieder. Sie ist oberstes Organ des Vereins. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich statt. Die Einberufung muss 

spätestens zwei Wochen vor dem Termin, schriftlich per Post und/ oder per Mail erfolgen und 

zwar unter Angaben der Tagesordnung, 

die folgende Punkte enthalten muss:  

 Jahresbericht des Vorstandes 

 Bericht des Kassenwartes 

 Entlastung des Vorstandes 

 Neuwahlen (Vorstand oder Kassenprüfer) 

 Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und Anträge der Mitgliedern 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen durch den Vorstand einberufen werden, 

wenn dies im Interesse des Vereins liegt oder dies schriftlich, durch begründeten Antrag von 

mindestens einem Drittel der Mitglieder, unter Angaben des Verhandlungsgegenstandes, verlangt 

wird. Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist dann spätestens drei Wochen, nach 

Eingang des Antrages einzuberufen. Die Einladung soll zwei Wochen, muss aber spätestens eine 

Woche vorher erfolgen, und zwar unter Angabe der Tagesordnung. 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Vereinsmitglied eine Stimme. Ab 16 Jahren hat jedes 

Mitglied eine eigene Stimme. Unter 16 Jahren haben die Eltern das Recht, das Stimmrecht 

entsprechend §§ 107, 111 BGB, stellvertretend für ihre Kinder auszuüben. Sind die Eltern sogar 

selbst Mitglied des Vereines, dann haben sie eine Stimme für sich selbst und darüber hinaus so 

viele weitere Stimmen, wie sie minderjährige Vereinsmitglieder als deren gesetzlicher Vertreter 

vertreten. 



Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Wahlen 

erfolgen durch Handaufheben, wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht. Schriftliche Abstimmung 

muss erfolgen, wenn zwei oder mehr Mitglieder kandidieren, und zwar durch Stimmzettel, wenn 

es von den Mitgliedern gewünscht wird. 
Beschlüsse müssen im Sitzungsprotokoll schriftlich festgehalten werden. 

Mitglieder, die in der Mitgliederversammlung nicht anwesend sind können gewählt werden, 

wenn ihre Zustimmung hierzu dem Versammlungsleiter schriftlich vorliegt. Vor jeder Wahl ist 

ein Wahlleiter zu bestellen, der die Aufgabe hat, die Wahl durchzuführen und ihr Ergebnis 

bekanntzugeben. Über alle Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu führen. 

Beschlüsse über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins bedürfen 

einer Mehrheit von dreiviertel der anwesenden Mitglieder. 
 

§16 

 
Kassenprüfer 

Den beiden Kassenprüfer, die in der Mitgliederversammlung gewählt werden, obliegt die 

Rechnungs- und Kassenprüfung, sowie die Prüfung des Jahresabschlusses. Ein Vorstandsmitglied 

kann nicht Kassenprüfer sein. 

§17 

 
Auflösung des Vereins 

Über die Auflösung des Vereins oder die Änderung des Vereinszweckes kann nur beschlossen 

werden, wenn der Vorstand oder zweidrittel der Mitglieder dies schriftlich beantragen und die 

Mitgliederversammlung dies mit dreiviertel Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 

entsprechend beschließt. Und zwar nach ordnungsgemäßer Einberufung der 

Mitgliederversammlung, unter Angabe der Anträge und ihrer Begründung. 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Bad Soden-Salmünster, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 


